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Musterdienstvereinbarung
In Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung für den Dienst in der Kirche und Diakonie haben die 
…………………………………………………………………………...................................
(Anstellungsträger) 
……………………..……………………………………………………………………………
vertreten durch 
…………………………………………………………………………………………………..

- im Folgenden „Dienststelle“ genannt -

u n d
die Mitarbeitervertretung der 

…………………………………………………………………………………………………..
vertreten durch
…………………………………………………………………………………………………..

- im Folgenden „Mitarbeitervertretung“ genannt -

gemäß § 36 Mitarbeitervertretungsgesetz in der Fassung vom 21. Oktober 2004 (GVBl. S. 187, GVBl. 2005 Nr. 1 a)) folgende
Dienstvereinbarung

über die

Einführung und Umsetzung 

der leistungsorientierten Bezahlung 

abgeschlossen:
Präambel
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1
Allgemeines

1.1 
Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AR-M) fallen (im Folgenden: Mitarbeitende).
1.2 
Gegenstand

(1) Sie regelt die Einführung und Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung. 

(2) Bei der leistungsorientierten Bezahlung wird die über einen festgelegten Zeitraum erbrachte individuelle Leistung festgestellt. Diese ist Grundlage des zu zahlenden Leistungsentgelts. 
(3) Schwerbehinderte Mitarbeitende dürfen nicht wegen einer durch die Schwerbehinderung bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit von der Gewährung von Leistungsentgelten ausgenommen werden. Eine behinderungsbedingte Leistungsminderung ist angemessen zu berücksichtigen. Vor dem Abschluss einer Zielvereinbarung sowie vor jeder Entscheidung über die individuelle Leistungsfeststellung führt die Führungskraft mit Zustimmung der bzw. des Mitarbeitenden ein allgemeines Gespräch mit der Schwerbehindertenvertretung über Umfang und Auswirkung der Schwerbehinderung auf die Leistungserbringung. Schwerbehinderte Mitarbeitende haben das Recht, bei Eröffnung der Leistungsbewertung die Teilnahme der Schwerbehindertenvertretung zu verlangen.
1.3 
Ziele

(1) Die Zahlung eines Leistungsentgelts soll dazu beitragen, die Effizienz der Arbeit zu stärken und die kirchlichen-diakonischen Dienstleistungen zu verbessern. Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz gestärkt werden. 

(2) Die Dienstvereinbarung trägt den Prinzipien der Diskriminierungsfreiheit und der Transparenz eines leistungsorientierten Entgeltsystems Rechnung.

2
Sach- und Verfahrensgrundsätze

2.1 
Instrumente der Leistungsfeststellung

(1) Die Feststellung von Leistung erfolgt anhand von systematischen Leistungsbewertungen oder Zielvereinbarungen. Für die Durchführung des Verfahrens sind die in den Anlagen 1 und 2 beigefügten Vordrucke zu verwenden. 
(2) Die Vereinbarkeit einer Kombination beider Instrumente der Leistungsfeststellung nach Absatz 1 ist derzeit 
 FORMCHECKBOX 
 vorgesehen
 FORMCHECKBOX 
 nicht vorgesehen. 
2.2 
Beteiligte des Leistungsfeststellungsverfahrens

(1) Bei der Leistungsfeststellung wird an die individuelle Leistung einer bzw. eines Mitarbeitenden angeknüpft. Im Falle einer Zielvereinbarung kann auch an die Leistung einer Gruppe von Mitarbeitenden (mindestens zwei Mitarbeitende) angeknüpft werden. 
(2) Die Leistungsfeststellung wird durch die jeweilige Führungskraft vorgenommen. Die für die Leistungsfeststellung jeweils zuständige Führungskraft ergibt sich aus Anlage 3.
(3) Die Erstellung differenzierter Leistungsfeststellungen gehört zum Kernbereich der Führungsaufgaben. Diese Aufgabe obliegt der Führungskraft sowohl im Hinblick auf die zu bewertenden Mitarbeitenden, deren optimalen Einsatz und Beschäftigung (Verwendung) sie sicherstellen soll, als auch gegenüber der Dienststelle und der Gesamtheit der Mitarbeitenden. 

2.3 
Leistungszeitraum

Der für die Leistungsfeststellung maßgebliche Leistungszeitraum ist in der Regel
 FORMCHECKBOX 
 das Kalenderjahr

 FORMCHECKBOX 
 Zeitraum von …. bis ……..
2.4 
Wahl der Leistungsfeststellungsinstrumente

Im ersten Monat des Leistungszeitraumes haben die Mitarbeitenden und die Führungskräfte die Möglichkeit, sich auf den Abschluss einer Zielvereinbarung zu einigen. Die Führungskraft teilt dies der Dienststellenleitung verbindlich mit. Übermittelt die Führungskraft in dieser Zeit keine Zielvereinbarung an die Dienststellenleitung, wird die Leistungsfeststellung im Wege der systematischen Leistungsbewertung vorgenommen. 

2.5 
Feststellungszeitraum

Die individuelle Leistungsfeststellung erfolgt rückschauend. Sie ist bis zum ersten Monat des dem Leistungsfeststellungszeitraumes folgenden Jahres vorzunehmen. 
2.6 
Abschluss des Leistungsfeststellungsverfahrens

(1) Auf Grundlage der Ergebnisse der individuellen Leistungsfeststellung und unter Berücksichtigung der Fälle der pauschalierten Leistungsbezahlung (z. B. Mitarbeitervertretung, Schwerbehindertenvertretung) schließt die Dienststellenleitung das Leistungsfeststellungsverfahren zeitnah ab. Beschwerden und das Fehlen einzelner Leistungsfeststellungen stehen dem Abschluss des Leistungsfeststellungsverfahrens nicht entgegen.
(2) Der Abschluss des Leistungsfeststellungsverfahrens wird den Mitarbeitenden in geeigneter Weise bekannt gegeben.

2.7 
Auszahlung des Leistungsentgelts

(1) Das Leistungsentgelt wird als Prämie ausgezahlt.

(2) Die Auszahlung der Leistungsprämie soll spätestens im zweiten Monat nach Abschluss des Leistungsfeststellungsverfahrens erfolgen.
3
Zielvereinbarung

3.1 
Definition

(1) Eine Zielvereinbarung ist eine schriftlich niedergelegte, freiwillige und verbindliche Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Mitarbeitenden oder Mitarbeitendengruppen für einen festgelegten Zeitraum über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung.
(2) Eine Zielvereinbarung für eine Gruppe kommt zustande, wenn sich alle Mitarbeitenden der Gruppe und die jeweilige Führungskraft für den Abschluss der Gruppenzielvereinbarung entscheiden. 

3.2 
Leistungsziele

(1) In der Zielvereinbarung werden zu Beginn des Leistungszeitraums bis zu … Leistungsziele und deren Gewichtung festgelegt. Die Summe der gewichteten Ziele muss 100 % betragen.

(2) Die Leistungsziele sind eindeutig, konkret und präzise zu bestimmen. Sie müssen realistisch, messbar und nachvollziehbar sein. Dabei dürfen nur Ziele herangezogen werden, die auf die auszuübende Tätigkeit der bzw. des Mitarbeitenden bezogen sind, von der bzw. dem Mitarbeitenden beeinflusst und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreicht werden können.
(3) Des Weiteren sind die wesentlichen Bedingungen zur Erfüllung der Leistungsziele sowie die Definition der Zielerreichungsgrade zu vereinbaren. 

3.3 
Pflichten der Beteiligten im Leistungszeitraum

(1) Im Leistungszeitraum soll mindestens ein Gespräch zum Zwischenstand der Zielerreichung zwischen der jeweiligen Führungskraft und der bzw. dem Mitarbeitenden geführt werden.
(2) Ist ein Zielerreichungsgrad zu erwarten, der ein Leistungsentgelt ausschließt, ist zeitnah ein Gespräch zu führen, um gemeinsam Wege zur Zielerreichung zu erörtern. Gleiches gilt, wenn während des Leistungszeitraums Umstände eintreten, die die Zielerreichung gefährden oder ausschließen können. Die Gesprächsinitiative kann sowohl von der bzw. dem Mitarbeitenden als auch der jeweiligen Führungskraft ausgehen.
(3) Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Führungskraft während des Leistungszeitraums ist ein Zwischenergebnis zur Feststellung der bisherigen Leistung zu fertigen. Gleiches gilt, wenn die Zielerreichung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nachträglich unmöglich wird. Bei der Ermittlung des Zwischenergebnisses wird jeder bei Eintritt des Ereignisses angefangene Monat in vollem Umfang in den für die Bewertung maßgeblichen Leistungszeitraum einbezogen.

(4) Im Übrigen gelten in den in Absatz 3 genannten Fallkonstellationen folgende Grundsätze:

a) Das Zwischenergebnis wird bei der Feststellung der Leistung am Ende des Leistungszeitraums zeitanteilig berücksichtigt. Für die nach Eintritt des Ereignisses verbleibende Zeit des Leistungszeitraums erfolgt die Leistungsfeststellung auf der Grundlage der systematischen Leistungsbewertung.
b) Sofern die Ermittlung eines Zwischenergebnisses anhand der Zielvereinbarung mangels Messbarkeit des bisher erlangten Zielerreichungsgrades nicht möglich ist, erfolgt die Leistungsfeststellung auch bis zum Eintritt des Ereignisses durch systematische Leistungsbewertung.
c) Die in den genannten Fallkonstellationen am Ende des Leistungszeitraums erforderliche Gesamtleistungsfeststellung wird auf der Grundlage der Zwischenergebnisse durch die Dienststellenleitung vorgenommen.

d) Beträgt der verbleibende Zeitraum zwei oder weniger als zwei Monate, erfolgt keine weitere Leistungsfeststellung. Die bisherige Feststellung ist dann Grundlage für die Leistungsfeststellung im gesamten Leistungszeitraum.

(5) Die Führungskraft übermittelt das Zwischenergebnis unverzüglich nach Eintritt des Ereignisses an die zuständige Dienststellenleitung. 

3.4 
Bewertung der Zielerreichung

(1) Es findet für jedes Einzelziel ein vierstufiges Bewertungsmodell Anwendung:

	Zielerreichungsgrad
	Wert der Leistungsmessung 

	Ziel deutlich übertroffen
	3

	Ziel übertroffen
	2

	Ziel voll erreicht
	1 (Normalleistung)

	Ziel nicht erreicht
	0


(2) Zur Ermittlung des Gesamtwertes der Leistungsmessung sind zunächst die Einzelwerte der Leistungsmessung mit der jeweiligen Gewichtung zu multiplizieren. Die Summe dieser Ergebnisse dividiert durch 100 ergibt den Gesamtwert der Leistungsmessung (Durchschnittswert). 

Beispiel:

Auswertung der Zielerreichung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters X

	Ziele
	Gewichtung in Prozent
	Wert der Leistungsmessung 
(vgl. Bewertungsmodell) 
	Einzelwert
(Gewichtung x Wert der Leistungsmessung)

	Ziel 1
	50
	3
	150

	Ziel 2
	30
	2
	60

	Ziel 3
	20
	3
	60

	Summe der Einzelwerte
	270

	Gesamtwert der Leistungsmessung
	2,7


Der Gesamtwert der Leistungsmessung wird der Faktorisierung im Rahmen der Berechnung des individuellen Leistungsentgelts zugrunde gelegt.

3.5 
Eröffnung des Ergebnisses

(1) Die Führungskraft eröffnet der bzw. dem Mitarbeitenden bis zum ersten Monat des Leistungszeitraums des folgenden Jahres im Rahmen eines Gesprächs das Ergebnis der Leistungsfeststellung. Das Gespräch kann ggf. zugleich für den Abschluss einer neuen Zielvereinbarung für den bevorstehenden Leistungszeitraum genutzt werden. 

(2) Die Führungskraft übermittelt bis zum ersten Monat des Leistungszeitraums folgenden Jahres das Original der Leistungsfeststellung an die Dienststellenleitung und händigt dem Mitarbeitenden eine Kopie aus.
(3) Die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 getroffenen Regelungen gelten entsprechend für die Eröffnung von Zwischenergebnissen. Der Feststellungszeitraum ergibt sich in diesem Fall aus Ziffer 3.3 Absatz 5.

4
Systematische Leistungsbewertung

4.1 
Definition

(1) Systematische Leistungsbewertung ist die auf einem festgelegten System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach Leistungsmerkmalen, die durch messbare oder anderweitig objektivierbare Kriterien konkretisiert werden. 

(2) Die Leistungsbewertung erfolgt durch eine rückschauende Betrachtung der erbrachten Leistung im Leistungszeitraum. Bewertet werden die gezeigten und festgestellten Leistungen am Arbeitsplatz; persönliche Eigenschaften, Verhaltensweisen und Potenziale dürfen nicht einbezogen werden.

4.2 
Leistungsmerkmale

(1) Grundlage der Leistungsbewertung ist eine Aufgabenbenennung des zurückliegenden Bewertungszeitraums von bis zu fünf Aufgaben, die im Wesentlichen den Arbeitsplatz tragen. Sodann sind aus folgenden Leistungsmerkmalen mindestens drei Merkmale zu bewerten und zu gewichten:

· Adressatenorientierung

· Arbeitsqualität

· Arbeitsquantität

· Führungsverhalten

· Wirtschaftlichkeit

· Zusammenarbeit

Die genannten Merkmale werden durch die in Anlage 2 aufgeführten Leistungskriterien konkretisiert.
(2) Die Gewichtung eines einzelnen Leistungsmerkmals darf 50 % nicht überschreiten. Einzelmerkmale sind mit mindestens 10 % zu gewichten. Bei Bewertung einer Führungskraft ist das Merkmal Führungsverhalten mit … % zu gewichten, die übrigen Merkmale können hier auch unter 10 % gewichtet werden. Die Summe der gewichteten Merkmale muss 100 % betragen.

4.3 
Pflichten der Beteiligten im Leistungszeitraum

(1) Ist aufgrund der Leistungen im Leistungszeitraum absehbar, dass die Bewertung so ausfallen wird, dass ein Leistungsentgelt nicht zustehen wird, ist mit der bzw. dem Mitarbeitenden zeitnah ein Gespräch zu führen, um gemeinsam Wege zur Leistungssteigerung (z.B. Qualifizierungsbedarf, regelmäßige Gespräche als Zwischenschritte zur jährlichen Leistungsbewertung, Veränderungen der Arbeitsabläufe) zur erörtern. 

(2) Bei einem Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Führungskraft während des Leistungszeitraums ist ein Zwischenergebnis zur Feststellung der bisherigen Leistung zu fertigen. Bei der Ermittlung des Zwischenergebnisses wird jeder bei Eintritt des Ereignisses angefangene Monat in vollem Umfang in den für die Bewertung maßgeblichen Leistungszeitraum einbezogen.

(3) Im Übrigen gelten in den in Absatz 2 genannten Fallkonstellationen folgende Grundsätze:

a) Das Zwischenergebnis wird bei der Feststellung der Leistung am Ende des Leistungszeitraums zeitanteilig berücksichtigt. Für die nach Eintritt des Ereignisses verbleibende Zeit des Leistungszeitraums erfolgt die Leistungsfeststellung auf der Grundlage der systematischen Leistungsbewertung.
b) Die in den genannten Fallkonstellationen am Ende des Leistungszeitraums erforderliche Gesamtleistungsfeststellung wird auf der Grundlage der Zwischenergebnisse durch die Personalstelle vorgenommen.
c) Beträgt der verbleibende Zeitraum zwei oder weniger als zwei Monate, erfolgt keine weitere Leistungsfeststellung. Die bisherige Feststellung ist dann Grundlage für die Leistungsfeststellung im gesamten Leistungszeitraum.

(4) Die Führungskraft übermittelt das Leistungsergebnis unverzüglich nach Eintritt des Ereignisses an die zuständige Dienststellenleitung. 

4.4 
Bewertung der Aufgaben (Leistungsmerkmale)
(1) Es findet ein vierstufiges Bewertungsmodell Anwendung:
	Leistungsbewertung
	Wert der Leistungsmessung 

	Aufgaben deutlich übertroffen 
	3

	Aufgaben übertroffen
	2

	Aufgaben voll erfüllt
	1 (Normalleistung)

	Aufgaben nicht erfüllt
	0


(2) Zur Ermittlung des Gesamtwertes der Leistungsmessung sind zunächst die Einzelwerte der Leistungsmessungen mit der jeweiligen Gewichtung zu multiplizieren. Die Summe dieser Ergebnisse dividiert durch 100 ergibt den Gesamtwert der Leistungsmessung (Durchschnittswert). 

Beispiel:

Die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter X wird wie folgt bewertet:

	Leistungsmerkmal
	Gewichtung in Prozent
	Wert der Leistungsmessung vgl. Bewertungsmodell) 
	Einzelwert
(Gewichtung x Wert der Leistungsmessung

	Adressatenorientierung
	20
	2
	40

	Arbeitsqualität
	30
	3
	90

	Arbeitsquantität
	20
	3
	60

	Zusammenarbeit
	10
	2
	20

	Wirtschaftlichkeit
	20
	3
	60

	Führungsverhalten
	
	
	

	Summe der Einzelwerte
	270

	Gesamtwert der Leistungsmessung
	2,7


Der Gesamtwert der Leistungsmessung wird der Faktorisierung im Rahmen der Berechnung des individuellen Leistungsentgelts zugrunde gelegt.

4.5 
Eröffnung des Ergebnisses

(1) Die Führungskraft eröffnet der bzw. dem Mitarbeitenden bis zum ersten Monat des dem Leistungszeitraum folgenden Jahres im Rahmen eines Gesprächs das Ergebnis der Leistungsfeststellung. Im Bewertungsgespräch sollen außer der rückschauenden Bewertung auch die voraussichtlichen Schwerpunkte des künftigen Leistungszeitraums erörtert werden.
(2) Die Führungskraft übermittelt bis zum ersten Monat des dem Leistungszeitraum folgenden Jahres das Original der Leistungsfeststellung an die Dienststellenleitung und händigt der bzw. dem Mitarbeitenden eine Kopie aus.

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 getroffenen Regelungen gelten entsprechend für die Eröffnung von Zwischenergebnissen. Der Feststellungszeitraum ergibt sich in diesem Fall aus Ziffer 4.3 Absatz 4.

5
Volumen des Leistungsentgelts
5.1 
Leistungsentgelt

Das Volumen des Leistungsentgeltes wird bis 30. April eines jeden Jahres für … ermittelt. 

5.2 
Übermittlung des Volumens des Leistungsentgelts
Innerhalb von vier Wochen nach Eingang werden die Datenübersichten der Mitarbeitervertretung über
  - die  berücksichtigten ständigen Monatsentgelte, 

  - das auf dieser Grundlage errechnete Leistungsentgeltvolumen, 

  - die ausgezahlten Beträge 

sowohl als Summe als auch nach Entgeltgruppen getrennt übermittelt. 

6
Individuelles Leistungsentgelt
6.1 
Ermittlung von Teilvolumina 
Das zur Verfügung stehende Volumen wird nach Entgeltgruppen 
 FORMCHECKBOX 
 nicht zusammengefasst.
 FORMCHECKBOX 
 zusammengefasst, z. B. Entgeltgruppen 6 - 8 / 9 - 12. 
Hierbei ist den Sondertatbeständen gemäß § 11 LeistungsTV-Bund Rechnung zu tragen.
6.2 
Berechnung des individuellen Leistungsentgelts (Bandbreitenmodell)
Die Berechnung des individuellen Leistungsentgelts aus dem Teilvolumen erfolgt auf der Grundlage der im Rahmen der Auswertung der Zielvereinbarungen bzw. systematischen Leistungsbewertungen ermittelten Gesamtwerte der Leistungsmessung. Diese werden nach Maßgabe des folgenden Bandbreitenmodells einem Rechenfaktor zugeordnet:

	Gesamtwert der Leistungsmessung
	Rechenfaktor

	2,50 - 3,00
	3

	1,50 - 2,49
	2

	1,00 - 1,49
	1

	0,00 - 0,99
	0


Der teilvolumenspezifische Punktwert wird ermittelt, indem zunächst jeder Rechenfaktor mit der Anzahl der Mitarbeitenden, die diesen aufgrund ihrer individuellen Leistungsfeststellung erhalten haben, multipliziert wird. Aus der Addition der einzelnen Produkte ergibt sich der so genannte Summenwert. Die Division des Teilvolumens durch diesen Summenwert ergibt den teilvolumenspezifischen Punktwert. Die Höhe des individuellen Leistungsentgeltes errechnet sich sodann aus der Multiplikation des Rechenfaktors mit dem teilvolumenspezifischen Punktwert. Beispiel:

Vorgaben: 

Anzahl der Mitarbeitenden = 15, auszuschüttendes Teilvolumen = 6.025,89 €:

Berechnung:

1. jeweils: Anzahl x Rechenfaktor

2. Addition der Ergebnisse aus Ziffer 1 = Summenwert (im Beispiel: 20)

3. vorgegebenes Teilvolumen / Summenwert = Punktwert

4. Punktwert x Rechenfaktor = Prämienwert


5. Kontrolle: Summe der Produkte aus Anzahl und Prämienwert = Teilvolumen

	
	Stufe
	Gesamtwert der
	Rechen-
	Anzahl
	Summen-
	Prämien-
	Kontrolle
	
	
	

	
	
	Leistungsmessung
	faktor
	
	wert
	wert
	
	
	
	

	E 5 – E 8
	4
	2,50
	-
	3,00
	3
	1
	3
	903,88 €
	903,88 €
	
	
	

	
	3
	1,50
	-
	2,49
	2
	4
	8
	602,59 €
	2.410,36 €
	
	Teilvolumen
	6.025,89

	
	2
	1,00
	-
	1,49
	1
	9
	9
	301,29 €
	2.711,65 €
	
	geteilt durch Summenwert
	20,00

	
	1
	0,00
	-
	0,99
	0
	1
	0
	- €
	- €
	
	Punktwert
	301,2945

	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	6.025,89 €
	
	
	


7
Beschwerdeverfahren 
7.1 
Beschwerde
(1) Jede bzw. jeder Mitarbeitende kann das Ergebnis ihrer bzw. seiner Leistungsfeststellung gegenüber der Dienststellenleitung unter Beifügung einer Begründung innerhalb von drei Wochen nach Eröffnung des Ergebnisses der Leistungsfeststellung schriftlich beanstanden (Beschwerde).

(2) Die Dienststellenleitung prüft – ggf. unter Einbeziehung der betroffenen Führungskraft und der bzw. des betroffenen Mitarbeitenden – die ihr innerhalb der genannten Frist vorgelegten Beschwerden und entscheidet über deren Abhilfe.

(3) Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, wird sie der Paritätischen Kommission zur Beratung zugeleitet.
7.2 
Paritätische Kommission
7.2.1 Zusammensetzung

(1) Die Paritätische Kommission besteht aus bis zu vier Mitgliedern, je zur Hälfte vom Arbeitgeber und der Mitarbeitervertretung benannt. 

(2) Gleichstellungsbeauftragte und Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen haben das Recht, an den Beratungen der Paritätischen Kommission teilzunehmen; sie haben jedoch kein Stimmrecht.

7.2.2 Geschäftsordnung

Die für die Paritätische Kommission maßgebliche Geschäftsordnung ist als Anlage 4 Bestandteil dieser Dienstvereinbarung.

7.2.3 Aufgaben

(1) Die Paritätische Kommission berät über die Beschwerden und schlägt der Dienststellenleitung vor, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. Folgt die Dienststellenleitung dem Vorschlag nicht, hat sie ihre Gründe darzulegen (§ 13 LeistungsTV-Bund).
(2) Daneben wirkt die Paritätische Kommission bei der ständigen Kontrolle des Systems der Leistungsfeststellung und –bezahlung mit. Sie kann Empfehlungen zur Weiterentwicklung und zur Optimierung des Systems abgeben.

8
Besonderheiten
8.1 
Entfallen / Kürzungen des Entgeltanspruchs
(1) Eine Leistungsfeststellung findet nicht statt, wenn die bzw. der Mitarbeitende während des Leistungszeitraums weniger als zwei Kalendermonate tätig war. Ein Anspruch auf Leistungsentgelt besteht in diesen Fällen nicht.

(2) Bei einem Entgeltanspruch von zwei oder mehr als zwei Monaten aber weniger als zwölf Monaten während des Leistungszeitraums wird das individuelle Leistungsentgelt um 1/12 für jeden Kalendermonat, in dem kein Entgeltanspruch bestand, gekürzt.

(3) Ein Anspruch auf Leistungsentgelt besteht nicht, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch eigenes Verschulden verursacht wurde. 

8.2 
Teilzeitbeschäftigte
(1) Bei Teilzeitbeschäftigten beziehen sich die Leistungsanforderungen auf die individuell vereinbarte durchschnittliche Arbeitszeit. 
(2) Die Höhe des Leistungsentgelts entspricht dem Anteil ihrer am letzten Tag des Leistungszeitraums vereinbarten individuellen Arbeitszeit im Verhältnis zur regelmäßigen Arbeitszeit einer bzw. eines Vollbeschäftigten (zeitanteilige Berechnung).

(3) Bei Mitarbeitenden, die in Altersteilzeit im Blockmodell beschäftigt sind, bemisst sich das Leistungsentgelt nach der Arbeitszeit, die während der jeweiligen Phase der Altersteilzeit geschuldet wird.

9
Dokumentation

9.1 
Personalakte

Das Ergebnis der individuellen Leistungsfeststellung (Zielvereinbarung und systematische Leistungsbewertung) wird im Original zur Personalakte genommen. 

9.2 
Veröffentlichung

(1) Die Ergebnisse der Leistungsfeststellung und die Höhe des Leistungsentgelts sind unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften innerhalb der Dienststellenleitung statistisch zu erfassen und in anonymisierter Form bekannt zu machen. 

(2) Eine Veröffentlichung von Daten ist dann unzulässig, wenn hierdurch Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich sind.

9.3  Datenschutz

Die Dokumente zur Leistungsfeststellung (Zielvereinbarung und systematische Leistungsbewertung) enthalten besonders schutzwürdige Personalaktendaten und sind daher vertraulich zu behandeln.

10
Einführungsphase

Zwischen den Parteien dieser Dienstvereinbarung besteht Einvernehmen, dass die Führungskräfte und die Mitarbeitenden zur Einführung des Leistungsentgelts geschult werden.

11
Übergangsvorschriften/Schlussvorschriften
11.1 Inkrafttreten

Diese Dienstvereinbarung tritt am … in Kraft.

11.2 Kündigung

Diese Dienstvereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von … zum Schluss eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. 

11.3 LeistungsTV-Bund
Soweit in dieser Dienstvereinbarung keine Regelungen getroffen werden, gilt der Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die Beschäftigten des Bundes (LeistungsTV-Bund) vom 25. August 2006.
… , den …………………
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